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Zulassungsgegenstand: Blasgeformte Behälter mit integrierter Auffangwanne  
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Geltungsdauer bis: 28. Februar 2010 

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen. * 
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst neun Seiten und fünf Anlagen mit 16 Seiten. 

                                            
* Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung  

Nr. Z-40.21-174 vom 18. Februar 1998, ergänzt durch Bescheid vom 9. August 1999, geändert und verlängert 
durch Bescheid vom 20. März 2000, geändert durch Bescheide vom 7. November 2000 und vom 
20. Juli 2001. 

 Der Gegenstand ist erstmals am 18. Februar 1998 allgemein bauaufsichtlich zugelassen worden. 
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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen. 

2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen. 

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-
sondere privater Schutzrechte, erteilt. 

4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter 
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. 
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung zur Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den 
beteiligten Behörden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung 
zu stellen. 

5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine 
auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte 
Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten. 

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert wer-
den, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern. 
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II. BESONDERE BESTIMMUNGEN 

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich 

(1) Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind werkmäßig herge-
stellte Behälter gemäß Anlage 1, die aus im Blasformverfahren hergestelltem Innen- und 
Außenbehälter aus Polyethylen (PE-HD) bestehen. Die Behälter werden mit einem Fas-
sungsvermögen von 750 l hergestellt. An der Oberseite der Behälter sind drei obere und 
ein seitlicher Stutzen zur Aufnahme von Einrichtungen zum Befüllen, zur Be- und Entlüf-
tung, zur Sicherung gegen Überfüllen, zum Entleeren und ggf. zur Füllstandskontrolle und 
Leckagekontrolle angebracht. 

 (2) Die Behälter dürfen nur in Räumen von Gebäuden aufgestellt werden, jedoch nicht in 
explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 0 und 1. 
(3) Die Behälter dürfen zur drucklosen Lagerung der nachfolgend aufgeführten Flüssig-
keiten verwendet werden: 

1 Heizöl EL nach DIN 51603-11  
2 Dieselkraftstoff nach DIN EN 5902  
3 Dieselkraftstoff nach DIN EN 142143 (Biodiesel), nur in permeationshemmend aus-

gerüsteten Behältern,  
4 Schmieröle, Hydrauliköle, Wärmeträgeröle Q legiert oder unlegiert mit Flammpunkt 

über 55 °C, 
5 Schmieröle, Hydrauliköle, Wärmeträgeröle Q gebraucht, Flammpunkt über 55 °C; 

Herkunft und Flammpunkt müssen vom Betreiber nachgewiesen werden können. 
6 Reine Harnstofflösung 32,5 % als NOX – Reduktionsmittel4 (AdBlue), mit einer 

Dichte von max. 1,15 g/cm³. 

 (4) Bei der Lagerung von Heizöl EL nach DIN 51603 und Dieselkraftstoff nach 
DIN EN 590 dürfen die Behälter zu Behältersystemen - in Reihen-, Block- und 
Winkelaufstellung - mit bis zu 25 Behältern (mit bis zu 5 Behältern in einer Reihe) unter 
Verwendung eines Befüll- und eines nicht kommunizierenden Entnahmesystems 
zusammengeschlossen werden. Befüll-/ Entnahmesysteme sind nicht Gegenstand dieser 
Zulassung. 

 (5) Für das Befüllsystem vom Typ "RM-03" gelten die Bestimmungen - das Befüllsystem 
betreffend - der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-40.21-174 vom 18. Feb-
ruar 1998 in Verbindung mit der Bauartzulassungsbescheinigung 01/BAM/3.10/9/82 und 
dem 5. Nachtrag zum Bericht des TÜV Nord, Anlagentechnik, vom 17. März 1998 zur 
Akte: 113 BG Rotex. 

 (6) Für das Entnahmesystem (Einstrangsystem) gelten die Norm DIN 47555 und die 
lfd. Nr. 15.28 der Bauregelliste A Teil 1. 

 (7) Durch diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung entfallen für den Zulassungsge-
genstand die wasserrechtliche Eignungsfeststellung und Bauartzulassung nach § 19 h 
des Wasserhaushaltsgesetzes. 

                                            
1 DIN 51603-1, September 2003, "Flüssige Brennstoffe - Heizöle – Teil 1: Heizöl EL Mindestanforderungen" 
2 DIN EN 590, Mai 1993, "Kraftstoffe für Kraftfahrzeuge, Dieselkraftstoff, Mindestanforderungen und Prüfverfah-

ren", Deutsche Fassung EN 590:1993, (Ersatz für DIN 51601/02.86) 
3 DIN EN 14214, November 2003; Kraftstoffe für Kraftfahrzeuge – Fettsäure-Methylester (FAME) für Diesel-

motoren, Anforderungen und Prüfverfahren, Deutsche Fassung EN 14214:2003 
4  DIN V 70070, August 2003, "Dieselmotoren, NOX – Reduktionsmittel AUS 32, Anforderungen und 

Prüfverfahren" 
5 DIN 4755, Ausgabe:2004-11, Ölfeuerungsanlagen - Technische Regel Ölfeuerungsinstallation (TRÖ) - Prü-

fung 
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2 Bestimmungen für die Bauprodukte 

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung 
2.1.1 Werkstoffe 
 Für die Herstellung der Behälter dürfen die in Anlage 2 genannten Formmassen und 

Werkstoffe verwendet werden. 
2.1.2 Konstruktion 
 Konstruktionsdetails der Behälter sowie die Aufstellanordnung der Behältersysteme müs-

sen den Anlagen 1.1 bis 1.6 entsprechen. 
2.1.3 Standsicherheitsnachweis 
 Die Behälter sind unter den geltenden Anwendungsbedingungen bis zu einer Betriebs-

temperatur von 30 °C standsicher. 
2.1.4 Brandverhalten (Widerstand gegen Flammeneinwirkungen) 
 Die Behälter nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (bestehend aus Innen- 

und Außenbehälter) sind dafür ausgelegt, einer Brandeinwirkung von 30 Minuten Dauer in 
Räumen von Gebäuden, die den baurechtlichen Anforderungen an Heiz- und Heizöllager-
räume entsprechen, zu widerstehen, ohne undicht zu werden 6. 

2.1.5 Leckageerkennung/Füllstandserkennung 
 Der Außenbehälter ist transluzent und ermöglicht die visuelle Erkennbarkeit von Leckagen 

und des Füllstands des Innenbehälters. Weitere Bestimmungen siehe Abschnitt 5.1.1 (3) 
und ggf. 5.3.2 (2). 

2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung  
2.2.1 Herstellung  
 (1) Die Herstellung muss nach der beim DIBt hinterlegten Herstellungsbeschreibung erfol-

gen. 
 (2) Außer der Herstellungsbeschreibung sind die Anforderungen nach Anlage 3, 

Abschnitt 1, einzuhalten. 
(3) Die Behälter dürfen nur im Werk Güglingen der Fa. Rotex GmbH hergestellt werden: 

2.2.2 Verpackung, Transport, Lagerung  
 Verpackung, Transport und Lagerung müssen gemäß Anlage 3, Abschnitt 2, erfolgen. 
2.2.3 Kennzeichnung  
 (1) Die Behälter müssen vom Hersteller mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) 

nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder gekennzeichnet werden. 
Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 
erfüllt sind. 

 (2) Außerdem hat der Hersteller die Behälter gut sichtbar und dauerhaft mit folgenden 
Angaben zu kennzeichnen: 
− Herstellungsnummer; 
− Herstellungsdatum; 
− Rauminhalt in Liter bei zulässiger Füllhöhe (gemäß ZG-ÜS7); 
− Werkstoff [die verwendete Formmasse ("PE-HD" oder "PE-HD + TITEC") muss aus der 

Kennzeichnung hervorgehen] für Innen- und Außenbehälter; 
− zulässige Betriebstemperatur; 
− Hinweis auf drucklosen Betrieb; 
− Vermerk "Außenaufstellung nicht zulässig"; 

                                            
6  Vom DAbF genehmigter Brandversuch, beim DIBt erhältlich 
7  Zulassungsgrundsätze für Überfüllsicherungen (ZG-ÜS) Stand Mai 1993, im DIBt-Heft 6,  

"Zulassungsgrundsätze für Sicherheitseinrichtungen von Behältern und Rohrleitungen", Stand: Januar 1996 
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− "Nur für Lagermedien gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung 
Nr. Z-40.21-174"; 

 (3) Die zum zulässigen Füllungsgrad (s. Abschnitt 5.1.3) gehörende Füllhöhe ist zu kenn-
zeichnen (Füllstandsmarke-Maximum). 

2.3 Übereinstimmungsnachweis  
2.3.1 Allgemeines 
 (1) Die Bestätigung der Übereinstimmung der Behälter mit den Bestimmungen dieser 

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für jedes Herstellwerk mit einem Überein-
stimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer 
regelmäßigen Fremdüberwachung einschließlich einer Erstprüfung der Behälter nach 
Maßgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen. 

 (2) Für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikats und die Fremdüberwachung ein-
schließlich der dabei durchzuführenden Produktprüfungen, hat der Hersteller der Behälter 
eine hierfür anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfür anerkannte Überwa-
chungsstelle einzuschalten. 

 (3) Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des 
von ihr erteilten Übereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben. 

 Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist zusätzlich eine Kopie des Erstprüfberichts zur 
Kenntnis zu geben. 

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle 
 (1) Im Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-

führen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende 
kontinuierliche Überwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass 
die von ihm hergestellten Behälter den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung entsprechen. 

 (2) Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die in Anlage 4, Abschnitt 1, 
aufgeführten Prüfungen einschließen. 

 (3) Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und aus-
zuwerten. Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten: 
− Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials; 
− Art der Kontrolle oder Prüfung; 
− Datum der Herstellung und der Prüfung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials 

oder der Bestandteile; 
− Ergebnis der Kontrollen und Prüfungen und Vergleich mit den Anforderungen; 
− Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen. 

 (4) Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren und der für die 
Fremdüberwachung eingeschalteten Überwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deut-
schen Institut für Bautechnik sowie der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf 
Verlangen vorzulegen. 

 (5) Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen 
Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen 
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit übereinstimmenden 
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch möglich - 
die betreffende Prüfung unverzüglich zu wiederholen. 

2.3.3 Fremdüberwachung  
 (1) In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdüber-

wachung entsprechend Anlage 4, Abschnitt 2 (2), regelmäßig zu überprüfen, mindestens 
jedoch zweimal jährlich. 
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 (2) Im Rahmen der Fremdüberwachung ist eine Erstprüfung der Behälter / Behälterkombi-
nationen entsprechend Anlage 4, Abschnitt 2 (1), durchzuführen. Darüber hinaus können 
auch Proben für Stichprobenprüfungen entnommen werden. Die Probenahme und Prü-
fungen obliegen jeweils der anerkannten Überwachungsstelle. 

 (3) Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdüberwachung sind mindestens fünf Jahre 
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Überwachungsstelle dem 
Deutschen Institut für Bautechnik sowie der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde 
auf Verlangen vorzulegen. 

3 Bestimmungen für Entwurf und Bemessung 

 (1) Zum Verhalten der Behälter bei einer Brandeinwirkung s. Abschnitt 2.1.4. 
 (2) Die Bedingungen für die Aufstellung der Behälter sind den wasser-, arbeitsschutz- und 

baurechtlichen Vorschriften zu entnehmen. 
 Dabei ist zu beachten, dass das zur Anwendung kommende Entnahmesystem nicht kom-

munizierend miteinander verbundene Saugleitungen hat. Es sind außerdem die Anforde-
rungen gemäß Anlage 5 einzuhalten. 

 (3) Die Behälter sind gegen Beschädigungen durch anfahrende Fahrzeuge zu schützen, 
z. B. durch geschützte Aufstellung, einen Anfahrschutz oder durch Aufstellen in einem 
geeigneten Auffangraum. 

4 Bestimmungen für die Ausführung 

 (1) Bei der Aufstellung der Behälter bzw. Behältersysteme ist Anlage 5 zu beachten. 
 (2) Mit dem Einbauen bzw. Aufstellen der Behälter und des erforderlichen Rohrleitungs-

systems [siehe hierzu Abschnitt 5.1.1 (3)] dürfen nur solche Betriebe beauftragt werden, 
die für diese Tätigkeiten Fachbetriebe im Sinne von § 19 l WHG sind, es sei denn, diese 
Tätigkeiten sind nach landesrechtlichen Vorschriften von der Fachbetriebspflicht ausge-
nommen. 

 (3) Die ausführende Firma hat den ordnungsgemäßen Einbau entsprechend der Montage-
anleitung des Herstellers (s. Abschnitt 5.1.4) und den in Anlage 5 getroffenen Festlegun-
gen zu bestätigen. 

 (4) Beim Transport oder der Montage beschädigte Behälter dürfen nicht verwendet wer-
den, soweit die Schäden die Dichtheit oder die Standsicherheit der Behälter mindern. 

 (5) Eine Instandsetzung der Innenbehälter ist nicht zulässig. 
 (6) Maßnahmen zur Beseitigung von Schäden sind im Einvernehmen mit dem Sachver-

ständigen nach Wasserrecht oder der Zertifizierungsstelle zu treffen. 

5 Bestimmungen für Nutzung, Unterhalt, Wartung und Prüfung  

5.1 Nutzung 
5.1.1 Ausrüstung der Behälter 
 (1) Die Bedingungen für die Ausrüstung der Behälter sind den wasser-, bau- und arbeits-

schutzrechtlichen Vorschriften zu entnehmen. Sofern für die Ausrüstung keine wasser- 
bzw. baurechtlichen Vorschriften existieren, ist der Abschnitt 9 der TRbF 20, zu beachten. 

 (2) Die Einrichtungen müssen so beschaffen sein, dass unzulässiger Über- und Unter-
druck und unzulässige Beanspruchungen der Behälterwand vermieden werden.  

 (3) Zwischen Innen- und Außenbehälter (Auffangbehälter) ist ggf. nach Maßgabe der 
wasserrechtlichen Anforderungen eine für den vorgesehenen Verwendungszweck geeig-
nete Leckagesonde mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung einzubauen. Auf die Aus-
rüstung der Behälter mit einer Leckagesonde, die nur ein optisches Signal auslöst, kann 
verzichtet werden. 
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(4) Bei der Verwendung der Behälter als Behältersystem sind ausschließlich Befüll- und 
Entnahmesystem gemäß Abschnitt 1 (5)/(6) zu verwenden. 

5.1.2 Lagerflüssigkeiten 
 (1) Eine Mischung der in Abschnitt 1 (3) aufgeführten Lagerflüssigkeiten untereinander 

oder mit anderen Medien sowie eine wechselnde Befüllung ist nicht zulässig. 
 (2) Die Lagerung verunreinigter Medien ist nicht zulässig, wenn die Verunreinigungen zu 

einem anderen Stoffverhalten führen. 
 (3) Das im Abschnitt 1(3) unter Punkt 3 (Biodiesel nach DIN EN 14124) aufgeführte 

Medium darf nur in permeationshemmend ausgerüsteten Behältern gelagert werden. 
5.1.3 Nutzbares Behältervolumen 
 Der zulässige Füllungsgrad der Behälter darf 95 % nicht übersteigen, wenn nicht nach 

Maßgabe der TRbF 20 Nr. 9.3.2.2 ein anderer Füllungsgrad nachgewiesen oder einzu-
halten ist.  
Für das Medium NOX – Reduktionsmittel beträgt der max. zulässige Füllungsgrad 80 %. 
Der Grenzwertgeber / die Überfüllsicherung ist dementsprechend einzurichten [für 
Heizöl EL nach DIN 51603 und Dieselkraftstoff nach DIN EN 590 siehe Anlage 5, 
Abschnitt 4 (2), Punkt 4)]. 

5.1.4 Unterlagen 
 Dem Betreiber der Anlage sind vom Hersteller der Behälter folgende Unterlagen auszu-

händigen: 
− Abdruck dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung oder ihres genehmigten Aus-

zuges; 
− Abdruck der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung für den verwendeten Grenzwert-

geber/Überfüllsicherung; 
− Abdruck der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung für die ggf. verwendete Lecka-

gesonde; 
− Montageanleitung zur Aufstellung der Behälter/ Behältersysteme; 

− Hinweis, wie eine Leckage des Innenbehälters erkennbar ist;  

 bei Behältersystemen zusätzlich: 

− Abdruck der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung* für das verwendete Befüllsys-
tem vom Typ "RM-03". 

5.1.5 Betrieb 
5.1.5.1 Allgemeines 
 (1) Der Betreiber hat vor Inbetriebnahme der Behälter, die nicht als Behältersystem ver-

wendet werden, an geeigneter Stelle ein Schild anzubringen, auf dem die gelagerte Flüs-
sigkeit angegeben ist. Die Kennzeichnung nach anderen Rechtsbereichen bleibt unbe-
rührt. 

 (2) Die Betriebsvorschriften der TRbF 20 und die Verordnung über Anlagen zum Umgang 
mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe (VAwS) sind einzuhalten. 

5.1.5.2 Befüllung und Entleerung 
 (1) Vor dem Befüllen ist zu überprüfen, ob das einzulagernde Medium dem zulässigen 

Medium entsprechend der Kennzeichnung am Behälter entspricht und die Einfülltempe-
ratur maximal 40 °C nicht überschreitet. Außerdem ist zu prüfen, wie viel Lagerflüssigkeit 
der Behälter aufnehmen kann und ob der Grenzwertgeber/die Überfüllsicherung in ord-
nungsgemäßem Zustand ist. 

                                            
*  zzt. gelten die Bestimmungen - das Befüllsystem betreffend- der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 

Nr.: Z-40.21-174 vom 18. Februar 1998 in Verbindung mit der Bauartzulassungsbescheinigung: 
01/BAM/3.10/9/82 und dem 5. Nachtrag zum Bericht des TÜV Nord, Anlagentechnik, vom 17. März 1998 zur 
Akte: 113 BG Rotex 
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 (2) Die Befüllung und Entleerung hat über fest angeschlossene Leitungen (Rohre oder 
Schläuche) zu erfolgen, sofern die wasser- und arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften 
hiervon keine Ausnahme vorsehen. 

 (3) Behältersysteme dürfen mit Heizöl EL nach DIN 51603 und Dieselkraftstoff nach 
DIN EN 590 über festangeschlossene Rohrleitungen oder Schläuche aus Straßentank-
fahrzeugen oder Aufsetztanks unter Verwendung einer Pumpe mit einer Förderrate bis zu 
1200 l/min und einem Nullförderdruck bis zu 10 bar Überdruck befüllt werden, wenn sie 
mit folgenden Einrichtungen ausgerüstet sind: 
− Befüllsystem (Befüllung; Be- und Entlüftung; Entnahme) gemäß Abschnitt 1 (5)/(6); 
− allgemein bauaufsichtlich zugelassener Grenzwertgeber. 

(4) Die Behälter zur Lagerung von Heizöl EL nach DIN 51603 und Dieselkraftstoff nach 
DIN EN 590 dürfen als Einzelbehälter entgegen der Anforderung in Absatz (2) aus Stra-
ßentankfahrzeugen oder Aufsetztanks im Vollschlauchsystem mit einem selbsttätig 
schließenden Zapfventil und Füllraten bis 1200 l/min im freien Auslauf befüllt werden. 

 (5) Füllvorgänge sind vollständig zu überwachen. 

5.1.5.3 Weitere Bestimmungen  
 (1) Die Betriebstemperatur der Lagerflüssigkeiten darf 30 °C nicht überschreiten. Hierbei 

dürfen kurzzeitige Temperaturüberschreitungen um 10 K über die Betriebstemperatur 
(z. B. durch höhere Temperatur der Lagerflüssigkeiten beim Einfüllen) außer Betracht 
bleiben. 

 (2) Bei der Verwendung der Behälter zur Lagerung von gebrauchten Schmier-, Hydraulik- 
und Wärmeträgerölen handelt es sich um Sammelbehälter mit Stutzen für den sicheren 
Anschluss einer festverlegten Rohrleitung oder abnehmbaren Leitung zur Benutzung 
durch Fachpersonal (nicht durch jedermann). 

5.2 Unterhalt, Wartung 
 (1) Der Betreiber einer Lageranlage ist verpflichtet, mit dem Instandhalten und Reinigen 

der Behälter nur solche Betriebe zu beauftragen, die für diese Tätigkeiten Fachbetriebe im 
Sinne von § 19 l WHG8 sind, es sei denn, diese Tätigkeiten sind nach landesrechtlichen 
Vorschriften von der Fachbetriebspflicht ausgenommen. 

 (2) Abweichend von Absatz (1) dürfen Instandhaltungsarbeiten auch vom Hersteller der 
Behälter mit eigenem, sachkundigen Personal ausgeführt werden. 

 (3) Bei der Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten müssen Tätigkeiten nach (1) von 
Betrieben ausgeführt werden, die auch Fachbetriebe im Sinne von TRbF 20 Nr. 15.4 sind. 

 (4) Maßnahmen zur Beseitigung von Schäden sind im Einvernehmen mit dem Sachver-
ständigen nach Wasserrecht oder der Zertifizierungsstelle, unter Mitwirkung des 
Antragstellers, zu klären. 

 (5) Die Reinigung des Innern von Behältern (z. B. für eine Inspektion) unter Verwendung 
von Lösungsmitteln ist unzulässig. Die Unfallverhütungsvorschriften sowie die jeweiligen 
Vorschriften für die Verwendung von chemischen Reinigungsmitteln und die Beseitigung 
anfallender Reste müssen beachtet werden. 

 (6) Falls der Füllstand ohne Hilfsmittel nicht mehr erkennbar ist, sind die Behälter mit 
einem Flüssigkeitsstandanzeiger nachzurüsten. 

5.3 Prüfungen 
5.3.1 Funktionsprüfung/Prüfung vor Inbetriebnahme 
 (1) Nach Aufstellung der Behälter und Montage der entsprechenden Rohrleitungen und 

Sicherheitseinrichtungen ist eine Funktionsprüfung erforderlich. Diese besteht aus Sicht-
prüfung, Dichtheitsprüfung, Prüfung der Befüll-, Belüftungs- und Entnahmeleitungen und 
der Armaturen und sonstigen Einrichtungen. 

                                            
8  Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 19. August 2002 
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 (2) Die Funktionsprüfung ersetzt nicht eine erforderliche Prüfung vor Inbetriebnahme 
durch einen Sachverständigen nach Wasserrecht, die gemeinsame Durchführung ist 
jedoch möglich. 

5.3.2 Laufende Prüfungen/Prüfungen nach Inbetriebnahme 
 (1) Der Betreiber hat mindestens einmal wöchentlich die Behälter durch Inaugenschein-

nahme auf Dichtheit zu überprüfen. Bei Aufstellung in mehrreihigen Anlagen ggf. unter 
Zuhilfenahme einer Handlampe. Sobald Undichtheiten entdeckt werden, ist die Anlage 
außer Betrieb zu nehmen und der schadhafte Behälter ggf. zu entleeren. 

 (2) Die Funktionsfähigkeit der ggf. vorhandenen Leckagesonde nach Abschnitt 5.1.1 (3) 
ist nach den Angaben in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung für diese Leckage-
sonde zu überprüfen. 

 (3) Prüfungen nach anderen Rechtsbereichen bleiben unberührt. 
 
 
Dr.-Ing. Kanning Beglaubigt 


